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l  ß rinkwasser ist kein 
Produkt wie jedes andere.
Durch seine einzigartigen 
Funktionen im naturwis
senschaftlichen Sinn ein
erseits und durch seine 
monopolistische Darrei
chungsform andererseits
- in der Regel über Was
serleitungen - steht Trink
wasser nicht im Wettbe
werb mit anderen Gütern.
Der Umstand, dass Trink
wasser das einzige, durch 
nichts zu ersetzende Le
bensmittel ist, unter
scheidet es hinsichtlich 
seiner Marktfähigkeit 
und seines Markverhaltens von ande
ren Lebensmitteln und Gütern ganz 
erheblich.
Der Gesetzgeber drückt sich darum zu 
sagen, was Trinkwasser ist. Er sagt nur, 
was es nicht ist, indem er Grenzwerte 
für Stoffe, Mikroorganismen und an
dere Schädlichkeiten festlegt. Mit der 
Formulierung „zum menschlichen Ge
brauch“ wird lediglich dessen Ver
wendungszweck beschrieben. Der 
Maßstab für die Anforderungen an das 
Trinkwasser ist jedoch die Gesundheit. 
Nach dem österreichischen Lebens
mittelgesetz LMG zielen alle Rege
lungen auf ein Produkt ab, das auch bei 
lebenslangem Gebrauch keine Gefähr
dung der menschlichen Gesundheit 
mit sich bringt.

D er ö s te rre ich isch e  W e g  
Die in vielen Ländern der EU - not
wendigerweise - geübte Praxis, stark 
belastete Oberflächenwässer durch 
hoch technisierte Aufbereitung ge
nusstauglich zu machen, wird den 
hohen Anforderungen in Österreich 
nicht gerecht. Für das Trinkwasser do
miniert hier seit jeher die Qualitäts
philosophie eines Multi-Barrieren- 
Systems: Im Lebensmittelgesetz wird 
die Einhaltung der Grenzwerte - unter 
Berücksichtigung der Herkunft des 
Wassers - geregelt. Das Wasserrechts
gesetz regelt bereits im Vorfeld die Be-
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nutzung des Wassers, 
aber auch qualitative 
Aspekte sowie künf
tige Trinkwassernut
zungen. Dadurch soll
te eine Stufenkontrolle 
von der Wassergewin
nung über die Aufbe
reitung, Speicherung 
und den Transport bis 
hin zum Zapfhahn ge
währleistet sein. Die 
„Kritische Kontroll
punktanalyse“ , wie sie 
in allen sonstigen 
Lebensmittelbetrieben 
präventiv zur Gefah
renabwehr angewandt 

wird, ist im Wasserwerksbetrieb bis
lang nicht üblich.

T rin k w a s se rv e ro rd n u n g . 
Die EU-Richtlinie 98/83 von 1998 
stellt einen Rechtsrahmen für alle Mit
gliedstaaten dar und regelt die Min
destqualitätsstandards für die Genus
stauglichkeit von Wasser für den 
menschlichen Gebrauch. Dementspre
chend ist Wasser dann genusstauglich, 
„wenn es Mikroorganismen und Stof
fe jedweder Art nicht in einer Anzahl 
oder Konzentration enthält, die eine 
potentielle Gefährdung der mensch
lichen Gesundheit durch Trinken und 
Verwendung darstellen“ . Die Richtli
nie ist im August 2001 mittels Trink
wasserverordnung* (TWVO) in natio
nales österreichisches Recht umge
setzt worden.
Mit der TWVO erreichte man eine Rei
he von Verbesserungen: Anpassung an 
den wissenschaftlichen und techni
schen Fortschritt, Vereinfachung der 
Regulierungen, Sicherstellung einer 
ausreichenden und aktuellen Informa
tion der Konsumenten. Neu ist, dass 
bei Überschreitung von Grenz- (jetzt 
Parameter)werten befristete Ausnah
meregelungen möglich sind. Durch die 
Novelle wurde die Funktion der Le
bensmittelgutachter gestärkt und die 
Verantwortlichkeiten der Wasserver
sorgungsunternehmen klar geregelt.

„Trinkw asser", ein durch  
den Sprachgebrauch v e r

kü rzte r Begriff, b eze i
chnet e igentlich  "W asser 

fü r den m enschlichen  
G ebrauch". Es ist jedoch  

viel m eh r als nur jene  
S ubstanz, die als W ir t

schaftsgut den W asser
zäh ler dreht: W asser ist 
eine Ressource von ho

her vo lksw irtsch aftlich er  
B edeutung , durch die a l

le ökologischen Prozesse  
in G ang geha lten  w e r 

den. Es ist fü r die Le- 
bens- Vorgänge aller 

Lebew esen , aber auch  
die H yg iene des M e n 

schen essentiell und  
nicht ersetzbar. G ezie lte  
Eingriffe  in seine innere  
S tru ktu r, w ie  die so g e

n ann te  V ita lis ie ru n g , e n t
z iehen sich d erze it e iner 
a llg em ein  zugänglichen  
q u a lita tiv e n  w ie  q u a n ti

ta tiv e n  K ontro lle . Sie  
w e rd e n  nahezu kritik los  

h ing eno m m en .
V o n  G e r o ld  SIGL
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